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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 06.02.2019 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Der Beschlusstext wird, wie folgt, ersetzt: 

 

01. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes 

ab 2020 bis spätestens August 2019 den Ausschüssen Stadtentwicklung und Umwelt sowie 

Wirtschaft und Beteiligungen vorzulegen. Dabei sind verschiedene Varianten zur zukünftigen 

Entsorgung vorzustellen. 

 

02. Nach endgültiger Bestätigung des Abfallwirtschaftskonzeptes werden dem Stadtrat bis 

spätestens November 2019 eine entsprechende Abfallsatzung und eine 

Abfallgebührensatzung zur Beschlussfassung vorgelegt. 

 

03. Die bestehende Abfallgebührensatzung behält ihre Gültigkeit bis zur Beschlussfassung über 

das Abfallwirtschaftskonzepts, der Abfallsatzung sowie der Abfallgebührensatzung. 

 

Sachverhalt: 
Erfolgt mündlich. 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

06.02.2019, gez. xx xx xxxxxxxx   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion CDU 
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zur Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

öffentliche Abfallentsorgung in der 
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